
ûlobal legal
Wi rtsc ha f ts rec h t. Grenzüberschreitende Finanzdel i kte,
Sammelklagen, global vernetztes Recht Anwälte müssen künftig
mehr beherrschen als ihre angestammte Rechtsmaterie. Manche

Kanzleien gründen bereits spezielle Task Forces. von Manina lettner

Thomas Kustor, tBO

,,Die Zahl behördlicher Ermittlungen gegen

international tälige Untemehmen steigt rasant"

T^ ulär"rnen Prunkbau an

I¿.Jn So.s¡ lQQ, unweit des

Weißen Hauses in Washington,
herrschte im Voriahr zumeist

reges Tieiben, nú"t die fèle-
fonkosten fiir AuslandsgesPrä-
che unter dieser Adresse dürf-
ten beträchtlich gestiegen sein:

Die dort residierende Securi-

ties and Exchange Commission
(SEC), die Us--Börsenaufsicht,
hatte 2009 semeinsâm mit dem

Justizminiíteriurn 97 Unter-
nehmen durchleuchtet - rnehr

als je zuvor. Jeder dritte unter-
suchte Betrieb starnmte nicht
aus den USA, die SEC steiger-

te die Zahl ihrer Rechtshilfean-
suchen deshalb ¡¡¡ Vorjahr um

30 Prozent.
Bereits die eeringste Ver-

binduns eines ãusländischen
Urrt"r.rËh-.ns in die Staaten

reiche aus, um wegien des Kor-
ruptionsgesetzes' also auf Basis

des ,,Foréign CorruPt Practices

Act", zu ermitteln, sagt Tho-
mas Kustor von der Wiener
Niederlassun p der. internatio-
nal tätisen "Anwaltskanzlei

Freshfielãs Bruckjraus Derin-
ger LLP GBD). ,,Die Zahlbe-
hördlicher Ermirdtrngen gegen

international täage (Jnterneh-

men steigt rasant."
Kartellabspraqþ en, KorruP-

tion, Bilanz- und Marktmani-
oulation - pibt eg nun einen

üerdacht. EËhen íhm die Be-

hörden irrËrrsiuer und besser

international v ernertzt nach, als

dies vor der Krise der Fall war.

Ztdem treiben Anleger, die
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tãt Wien. ,,Als Orientierungs-
hilfe für lJnternehmen hat die

Selbstkonuolle durch Anwälte
aber durchaus ihre Berechti-
gung", so Schi¡na.

Auch Investitionen in
Schwellenmärkte werden im
Zuge der Internationalisierung
der Geschäfte zunehmend heik-
ler. ,,Das geht bis zum akuten

Korruptionsrisiko mit allerlei
unangenehmen Folgen", sagt

Freshfields-Jurist Kustor. Die
global aktiven FBD-Anwälte
wollen ihre Mandanten daher

beim Erkunden von unterneh-
merischem Neuland unterstüt-
zen - die eben erst gegründete

Fachgruppe sei gewissermaßen
auch als Tèlefonliste gedacht,
mit der Klienten schnell einen

Juristen finden, der die Gesetze

und Gepflogenheiten der Regi-
on kenne. Als Anleitung zur
straffreien Korruption will Kus-
tor das freilich nicht verstanden
wissen: ,,Der 1ìend geht klar
dahin, sich an europäische oder
US-Standards zu halten und
sich nicht ausschließlich den lo-
kalen Gesetzen und Usancen zu

unterwerfen." Überhaupt sei

die uansparente und nachvoll-
ziehbare Einhaltung von Geset-
zen der beste Schutz, sâgt Kus-
tor. Doch dazu müssten na->

sich geneppt ftihlen und ihre
Ansprüche einklagen wollen,
L)nternehmen jetzt zunehmend
vor Gericht. Die Anwaltsbran-
che reagierte flugs und bietet
bedrängten Unternehmen mitt-
lerweile maßgeschneiderte Tàsk

Forces, eigens ausgebildete Ju-
risten und internationale Bezie-

hungen an.

Die A¡waltssozietät FBD
gründete kürzlich die Fach-
gruppe,,Internationale Ermitt-
lungen" (,,Global Investiga-
tions"). 145 Anwälte, darunter
70 Partner, helfen ihren Man-
danten weltweit dabei, ,,die zu-
nehmenden Unternehmensrisi-
ken durch wachsenden Regulie-
rungsdruck und internationale
behördli che Ermittlungsverfah-
ren zu steuern". Etwa via ,,In-
ternal Investigations": Diese
unternehmensei genen Untersu-
chungen durch Anwaltskanzlei-
en - freilich auf Kosten des Un-
ternehmens - können durch die
US-Behörden angeordnet oder
auf Mandantenwunsch auch
präventiv durchgeflihrt werden.
Schließlich brächte die Selbst-
kontrolle zumindest in den Ver-
einigten Staaten meist eine Ver-
minderung der drohenden
Geldbußen sowie eine Reduzie-

rung möglicher vergaberechtli-
cher Konsequenzen, die gerade

exportorientierte Unternehmen
hart treffen würden, so Kustor.
Die Expertise seiner Kollegen
für die ,,Internal Investigations"
umfasst dabei Gesellschafts-
recht, Konfliktlösung, Finanz-
dienstleisrungen und Steuern

sowie Kartellrecht, Außenhan-
del, Arbeitsrecht und Geistiges
Eigentum.

Theoretisch kann jedes ös-
terreichische IJnternehmen,
das Verbindungen in die USA
hat, ins Vìsier der US-Ermittler
geraten. Wie schnell dies ge-

lnvestitionen in
Schwellenmärkte werden

im Zuge der lnternational¡s¡e-
rung der Geschätte
zunehmend heikler.

schieht, erfuhren die Siemens
AG und ihre Tochtergesell-
schaften vor einigen Jahren:
Dem Konzern wurde eine
Selbsçrüfu ng auferlegt, erzählt
Kustor. Die SEC hane Siemens

vorgeworfen, in mindestens
zehn Ländern Beamte besto-
chen zu haben, von mehr als

4000 Zahlungen mit einer Ge-
samtsumme von 1,4 Milliarden
Dollar war die Rede.

Im Dezember 2008 veröf-
fentlichte das Unternehmen das

Untersuchungsergebnis. Es be-
kannte sich in Bezug auf die
Korruptionsvorwürfe schuldig.
Und kam deshalb relativ glimpf-
lich davon, wie bald daraufdas
international tätige Anwalts-
büro Wìllkie Farr & Gallagher
feststellte: Ohne das Schuldein-
gestãndnis hätten Srafzahlun-
gen in der Höhe von bis zu
2,7 Milliarden Dollar gedroht.
So legte Siemens vergleichs-
weise moderate 800 Millionen
ab - zusätzlich zu den Anwalts-
gagen.

Orientierungshilfe. Dass es

ähnliche, behördlich anerkann-
te oder gar angeordnete Selbst-
prüfungen auch bald in Europa
geben werde, schließen hiesige

Juristen aus. ,,Ich kann mir nicht
vorstellen, dass eine private
Tàsk Force behordliche Ermitt-
lungen ersetzen kann. Sie wäre
maximal eine tlnterstützung,
die bei entsprechender Koope-
ration mit den Behörden viel-
leicht mildernd wirkt", meint
etwa Georg Schima, Grün-
dungspartner der Wìener Kanz-
lei Kunz Schi¡na Wallentin
Rechtsanwälte und Vortragen-
der an der Wirtschaftsuniversi-

Untcr allen 5trategior urrd Techniketr zur

Problcnrlösttrrg vcrtvetrden wir

cino qatrz bcsotrdcrs ofl:
irrtcnsivcs Nachdetrken

\\ ¡r :rlzr'rt ;illt. tl.illltl. ttllrct.'ll hli¡ttletì lìell\'l l,lll(lltlllrl\(rììli()lìcll

zr¡ e¡irllilc¡r llestilriiIllclt.'l iirlllì{lt'lì ¿lll:cit' itrltlcli'tlii'lcl'
I rrt¡rl, lrìttrtt'crt \lrtrl (¡tl\('¡ ,rlttl.lr't l'lirr''i¡t ['lltl tlitliit .lellLclr

lllì\('li' I \nal l('lll(',ìlll. !lellì(' t'ltr.ls i¡ll.'ttsir r'l ll:tt l¡

\i.lìr Irll{ìlrlì.ìli(rll( ll lìlì(lalì Sie t¡lllt't \\\\ \\.( lì\lì.ill


